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Gestützt auf Art. 21 des Organisationsreglements (OgR) vom 01.01.2022 erlässt der Kirchgemeinderat die 

nachfolgende Fondsverordnung. Unter Fondsspenden verstehen wir eine Möglichkeit Geldbeträge zuhan-

den der Kirchgemeinde zu überweisen. 

Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen beider Geschlechter. 

 

 

1 Gegenstand 

Art. 1 1 Die Verordnung regelt die Entgegennahme und Verwendung von Schenkungen 

und Zuwendungen Dritter (nachfolgend Mittel Dritter genannt), die der Kirchge-

meinde für vorbestimmte Zwecke überlassen werden. 

 2 Mittel Dritter, die nicht sofort im Sinne ihrer Bestimmung eingesetzt werden, 

sind als Fondsvermögen im Fremdkapital unter den Passiven in der Buchhal-

tung der Kirchgemeinde auszuweisen, bis zur vorgesehenen Zweckverwen-

dung.  

 

 

2 Fonds 

Art. 2 1 Die Zweckbestimmung ist im Anhang I festgelegt.  

 2 Der Kirchgemeinderat kann die Zweckbestimmung für das Fondsvermögen 

nach Bewilligung durch das Amt für Gemeinde und Raumordnung (AGR) je-

derzeit auflösen, darf jedoch die Mittel ausschliesslich im Sinne der Zweckbe-

stimmung einsetzen. 

 

 

3 Schlussbestimmungen 

Art. 3 1 Der Kirchgemeinderat erlässt den Anhang I (Förderkreis-Fonds) im gleichen 

Verfahren wie diese Verordnung. 

 2 

3 

Diese Verordnung tritt per 1. Januar 2024 in Kraft. 

Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung werden alle vorangehenden Verord-

nungen ersetzt und alle ihr widersprechenden früheren Erlasse und Weisun-

gen des Kirchgemeinderates aufgehoben. 
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Genehmigung durch den Kirchgemeinderat  

Durch den Kirchgemeinderat beschlossen an seiner Sitzung vom 10. Mai 2023. 
 
Der Co-Präsident                                                            Die Sekretärin 
 
   
sig. S. Hari sig. T. Herren 
 
 
Simon Hari Theres Herren 
 
 
 
Die vorstehende Verordnung wird mit der Publikation im «Anzeiger Konolfingen» vom 14. Dezember 2023 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
 
Oberdiessbach, 10. Mai 2023 Die Sekretärin 
 
  
 sig. T. Herren 
 
 
 Theres Herren 
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Anhang I: Förderkreis-Fonds (Art. 2 FoV) 

 

Zweckbestimmung 

Das Fondsvermögen dient zur Finanzierung von gemeindeeigenen Stellenprozenten für Angestellte des 

Gemeindebaus. Sind weitere Geldmittel vorhanden, welche mittelfristig nicht für die Finanzierung von Stel-

lenprozenten von Angestellten benötigt werden, können Projekte im Sinne des «Gemeindebaus» unter-

stützt werden, wie z.B. Jugend- und Seniorenarbeit.   

 

 

Speisung 

Die Speisung/Äufnung des Förderkreis-Fonds erfolgt durch einmalige oder regelmässige Zuschüsse von 

Teilnehmenden des Förderkreises der Kirchgemeinde oder weiterer Donatoren, durch Beiträge von Ge-

meindegliedern oder durch Kollekten. 

 

 

Verfügungsrecht 

Über die Verwendung der Mittel verfügt der Kirchgemeinderat. 

 

 

Verwaltung 

Das Fondsvermögen wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen als Verbindlichkeit gegenüber 

Fonds im Fremdkapital unter den Passiven ausgewiesen. Der Finanzverwalter ist verantwortlich für die 

Führung und den Ausweis des Fondsvermögens in der Buchhaltung der Kirchgemeinde Oberdiessbach in 

einem speziellen Passivkonto mit welchem die durch den Kirchgemeinderat beschlossenen Ausgaben je-

derzeit vollumfänglich nachgewiesen werden können.  


